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Ihre Angaben Bearbeitungsvermerke der Geschäftsstelle 
 

Name  Vorname  

Straße  PLZ/ Wohnort  

Geburtstag  Geschlecht  

Telefon/Mobil  E-Mail  

Abteilung  

 
 

Einzelmitgliedschaft 
Kinder/Jugendliche (96 EUR/Jahr)  ☐ Erwachsene (180 EUR/Jahr) ☐ Förderndes Mitglied (96 EUR/Jahr) ☐ 

 
 
 
 

Familienmitgliedschaft (396 EUR/Jahr)  ☐ 

Name Vorname Geschlecht Geburtstag Bereits 
 Mitglied 

Eintritts 
datum? 

      
      
      
      
      

 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
 

Ich ermächtige den Verein, die jeweils gültigen Beiträge von meinem nachstehenden Konto per Lastschrift einzuziehen. 
Der Einzug erfolgt halbjährlich im März und September, bei Beginn der Mitgliedschaft nach diesem Termin spätestens zum 
Ende des Halbjahres. Der Kontoinhaber verpflichtet sich, für alle anfallenden Kosten bei nicht eingelösten Lastschriften 
aufzukommen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turngesellschaft 1897 Hausen e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)  

  
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E       
IBAN 

   
Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63ZZZ00001148382 
Die Mandatsreferenz wird mit der Mitgliedsbestätigung mitgeteilt. 
 

Beitrittserklärung      Eintritt ab:  

 Änderungsmeldung  Mitgliedsnummer:  
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Name:  Vorname:  

 
 
 
 
Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen 
können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere vielfältigen Veranstaltungen 
besuchen. 
 
Unser Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder, nur so können wir 
unser Sport- und Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten. Wir benötigen immer 
wieder Helfer, ob bei Veranstaltungen oder bei der allgemeinen Vereinsarbeit. Gerne wür-
den wir von Ihnen erfahren wie für Sie ein solches Engagement aussehen könnte. 
 
Ich kann mir ein ehrenamtliches Engagement vorstellen bei: 
 

 

☐  Vorbereitung und Durchführung von  
      Veranstaltungen 

☐ Fachliche Beratung (EDV, Recht,  
    Steuern etc.)  

☐ Getränkeausschank/ Kuchen backen ☐ Schmücken 
☐ Pressearbeit ☐ Jugendarbeit 
☐ Marketing ☐ Büroarbeiten 
☐ Mitarbeit in Ausschüssen ☐ Renovierungen/Arbeiten am Gebäude 
☐ Sonstiges:  

 
 

Ich habe folgende Erwartungen, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere: 

 
 

Ich mache beruflich:  
 
 
 
 
Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt und erkenne gleichzeitig die Satzung, die jeweilige Beitragsordnung 
und sonstige Bedingungen des Vereins an. Außerdem bestätige ich,  dass ich die umseitig beschriebenen Informationen 
zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.  
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 
 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 

(bei Minderjährigen Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreters) 
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Hinweise zum Aufnahmeantrag 

 

Die Satzung kann in der Geschäftsstelle der TGS Hausen eingesehen und darüber hinaus beim Vorstand 
angefordert werden. 

 

Die Familienmitgliedschaft besteht aus 2 Erwachsenen und mindestens einem Kind bis X-Kinder. Die Anzahl 
der Kinder ist nicht nach oben begrenzt. Mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres erlischt die Mitgliedschaft 
der Kinder/Jugendlichen als Familienmitglied, und wird als Einzelmitgliedschaft weitergeführt. 

Sind die Voraussetzungen als Familienmitglied nicht mehr gegeben, werden alle Mitglieder als Einzelmitglie-
der weitergeführt.  

Jugendliche, die nach dem Erreichen des  18. Lebensjahr den vergünstigten Beitrag als Jugendlicher in An-
spruch nehmen möchten, müssen bei Antragstellung  einen zu diesem Zeitpunkt gültigen Ausbildungsvertrag 
bzw. einen Schul- oder Studiennachweis einreichen.  
Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr unter der Voraussetzung gewährt: 

- Vorlage des Ausbildungs- bzw. Schulnachweises für den vereinbarten Zeitraum, mindestens 4 
Wochen vor Beginn der Ausbildung- bzw Schulbeginns. Ändert sich der Zeitraum ist dies un-
verzüglich mitzuteilen 

- Studienbescheinigungen müssen je Semester eingereicht werden, für das 1. Halbjahr bis spä-
testen 31. Januar, für das 2. Halbjahr bis spätestens  31. Juli.  

Liegen die Bescheinigungen nicht vor wird automatisch der Erwachsenenbeitrag abgebucht. 
 
 
Eine Kündigung ist nur zum Ende des Kalenderhalbjahres (30.06. oder 31.12.) unter Einhaltung einer Frist 
von 6 Wochen zulässig und hat in schriftlicher Form zu erfolgen.  
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, 
Funktionen im Verein). 

 
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglie-

der der 
 Erhebung, 
 Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 
 Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwe-
cke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglie-
der außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektroni-
schen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 

 
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das 

Recht auf 
 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 

Speicherung, 
 Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
 Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
 
  


